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Öffentliche 
Zustellungen 

 
 
Für Damski, Grzegorz *19.05.1967,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 19.03.2026  
– Aktenzeichen 3717-O373. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 27.05.2026 
 
Für den Halter des Fahrzeuges 2GWA267 aus 
Belgien,  
wohnhaft: unbekannt, liegt beim Ordnungsamt 
der Stadt Dortmund, Verkehrsüberwachung, 
Hiltropwall 4–12, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zum Abholen bereit:  
 
Bescheid vom 27.05.2026,  
Aktenzeichen 32/3-1 ST 1526-2026.  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag 7:30 bis 15 
Uhr, Dienstag und Freitag 7:30 bis 12 Uhr, Don-
nerstag 7:30 bis 17 Uhr, in Empfang genommen 
werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 27.05.2026 
 
Für die Firma T & E Climaterm Solutions GmbH, 
Am Truxhof 2 in 44229 Dortmund liegt bei der 
Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steueramt, 
Löwenstraße 11–13, 44122 Dortmund, Zimmer 241, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 17.12.2025, 
Kassenzeichen 011 361 662 D / 021 361 665 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr Donnerstag 8 bis                                           
12 Uhr und 13 bis 17 Uhr Mittwoch und Freitag 8 
bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetztes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
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Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 27.05.2026 
 
Für Herrn Justin Fabian Lindemann, 
zuletzt wohnhaft: in 44388 Dortmund, Wil-
helmshöh 15 derzeitiger Aufenthalt unbekannt,  
liegt beim Ordnungsamt der Stadt Dortmund, 
Abteilung für allgemeine Sicherheits- und Ord-
nungsangelegenheiten, 44122 Dortmund, Olpe 
1, Zimmer G 335 folgendes Schriftstück zum Ab-
holen bereit: 
 
"Hundehaltungsverbot vom 11.05.2026  
(Az.: 32/1-6525-136/25)". 
 
Das Schriftstück kann in der obengenannten 
Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit 
von 8–12 Uhr und zusätzlich dienstags von 13– 
15 / donnerstags von 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück gilt nach Ablauf von zwei      
Wochen als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, den 27.05.2026 
 

Für die Firma N P Bau GmbH,  
Feldherrnstraße 20, 44147 Dortmund, liegt bei 
der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steuer-
amt, Löwenstraße 11–13, 44122 Dortmund, Zim-
mer 244, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid für das Jahr 2023 
vom 22.04.2025, Kassenzeichen 011.504.196 D; 
021.504.199 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 

und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 27.05.2026 
 
Für Frau/Herrn Echahbaoui,  
zuletzt wohnhaft Baroper Straße 335, 44227 
Dortmund liegt beim Amt für Wohnen / Wohn-
geldstelle der Stadt Dortmund, Südwall 2–4,       
2. Etage, 44122 Dortmund, folgendes Schrift-
stück zum Abholen bereit: 
 
Bescheid über die Ablehnung eines Wohngeld-
antrags. 
 
Der Bescheid kann in der o. g. Dienststelle nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
unter der Rufnummer 0231 50–23950, in Emp-
fang genommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tag als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekannt-machung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de- 
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ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Otto, Erika, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0854. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für  BY Bau und Planungs GmbH,   
letzte bekannte Anschrift: Zweiwiedenstraße 17, 
44388 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525296 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-BY1113. 
 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Tanase, Viorel, 
letzte bekannte Anschrift: Somborner Straße 36, 
44388 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026,  
Kassenzeichen 0161525385 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-QW1025. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
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Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für die Firma Guido Ziervogel,  
zuletzt bekannte Adresse Am Oelpfad 6 in 
44263 Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund 
– Stadtkasse und Steueramt, Löwenstraße 11–
13, 44122 Dortmund, Zimmer 241, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gewerbesteuerbescheid vom 04.05.2026,  
Kassenzeichen 011 426 993 D / 021 426 993 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr Donnerstag                                            
8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr Mittwoch und Frei-
tag 8 bis 12 Uhr in Empfang genommen wer-
den.  
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetztes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 28.05.2026 
 
Für Tanase, Viorel, 
letzte bekannte Anschrift: Somborner Straße 36, 
44388 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 

Zimmer B119, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026,    
Kassenzeichen 0161525512 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-QW1025. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Jacob-Michels , Collin Maria Wilhelm,  
letzte bekannte Anschrift: Provinzialstraße 372, 
44388 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525857 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-IN813. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
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Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für JóŸwicki , Artur Franciszek,  
letzte bekannte Anschrift: Hörder Phoenixseeal-
lee 176, 44263 Dortmund, liegt bei der Stadt 
Dortmund – Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 
Dortmund, Zimmer B131, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525865 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-C741. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de- 
 

ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Alexandru , Rebeca,  
letzte bekannte Anschrift: Lübecker Straße 10, 
44135 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525881 für das Fahrzeug mit 
dem Kennzeichen DO-EV911. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Burgardt , Roman, 
letzte bekannte Anschrift: Erpinghofstraße 28, 
44369 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
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Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525466 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-BN444. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Vukovic , Vlatko, 
letzte bekannte Anschrift: An der Windhake 2, 
44328 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525423 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-MG3613. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Sejdini , Baftir, 
letzte bekannte Anschrift: Schützenstraße 69, 
44147 Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund 
– Bürgerdienste, Südwall 2–4, 44137 Dortmund, 
Zimmer B131, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 28.05.2026, 
Kassenzeichen 0161525458 für das Fahrzeug 
mit dem Kennzeichen DO-AB334. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von: Montag bis Dienstag 
8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 8 
bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 
8 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 28.05.2026 
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Für Herrn Byuelen Kyamil Redzheb, 
letzte bekannte Anschrift: Schmiedestraße 20 
in 44145 Dortmund liegt bei der Stadt Dort-
mund – Unterhaltsvorschusskasse –, Voßkuhle 
37, 44141 Dortmund, Raum 059, folgendes 
Schriftstück bereit: 
 
Bescheid über die in Zahlungsaufforderung, 
Mahnung und Inverzugsetzung für das Kind 
Savash Byuelen Redzheb geb. am 24.01.2017. 
 
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle montags bis freitags von 8:30–11:30 
in Empfang genommen werden. 
 
Das Schriftstück ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit 
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt 
anzusehen, an dem seit dem Tage der Veröf-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Aleksandrs Kondratenko *23.09.1987,  
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der 
Stadt Dortmund, Luisenstraße 11–13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstück zur Abholung be-
reit:  
 
Gebührenbescheid vom 11.05.2026,  
zum Aktenzeichen 3717-O1336. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 28.05.2026 
 
Für Jelen, Bozena Katharina, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 30.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0846. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 28.05.2026 
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Für Gunia, Trixi-Pauline,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 30.04.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0845. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Ließ, Joana Alina, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0867. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 

dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Zolin, Matteo,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1332. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Jawed Wahedi, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui- 
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senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 04.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O601. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Wisniewski, Tomasz,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 05.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-O1171. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Chantalle Zimmer,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 29.05.2026,  
mit dem Aktenzeichen 3717-F0865. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Friese, Mohamed Riad *10.08.1988, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
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Gebührenbescheid vom 13.05.2026  
– Aktenzeichen 3717-O1276. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist. 
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Damski, Grzegorz *19.05.1967, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Gebührenbescheid vom 12.05.2026  
– Aktenzeichen 3717-O373. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftsück wurden hiermit durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftsück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 

vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei      
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 29.05.2026 
 
Für Joshua Grooteus *19.11.1995,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 01.06.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Einrichtung 
Schwanenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 
Für Mihal Mihailescu *09.08.1990,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 01.06.2026 für den 
Zeitraum  des  Aufenthaltes  in  der  Einrichtung  
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Schwanenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 
Für Frau Sveta Rumenova Asenova, 
letzte bekannte Anschrift: Alsenstraße 70, 44145 
Dortmund liegt bei der Stadt Dortmund – Un-
terhaltsvorschusskasse – Voßkuhle 37, 44135 
Dortmund, Raum 3022, folgendes Schriftstück 
bereit: 
  
Ablehnungsbescheid vom 01.06.2026, 
für Ihr Kind:Gülcan Ali Asenova 
– 51-INW-UV-01-6080. 
  
Das Schriftstück kann in der oben erwähnten 
Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit 
von 8 bis 10 Uhr in Empfang genommen wer-
den. 
  
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 

Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
  
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).  
Dortmund, den 01.06.2026 
 
Für Andreas Torsten Bohner,  
Höglerstraße 6, CH-8600 Dübendorf liegt bei 
der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steuer-
amt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund folgen-
des Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid mit Datum vom 27.01.2026,  
Kassenzeichen 033 045 895 D. 
 
Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten 
Dienststelle in der Zeit von Montag bis Dienstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, Donnerstag 
von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Mittwoch 
und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. 
 
Dieses Schriftstück ist nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 27.05.2026 
 
Für Ursula Bartetzko,  
Graf-Haeseler-Straße 62, 44536 Lünen liegen 
bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steu-
eramt, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund fol-
gende Schriftstücke zur Abholung bereit:  
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Bescheide mit Datum vom:  
15.12.2025, 27.01.2026, 23.02.2026,  
Kassenzeichen 034 765 727 D. 
 
Diese Schriftstücke können in der vorgenann-
ten Dienststelle in der Zeit von Montag bis 
Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, 
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 
und Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 
LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 27.05.2026 
 
Für Ursula Bartetzko,  
Graf-Haeseler-Straße 62, 44536 Lünen liegen 
bei der Stadt Dortmund – Stadtkasse und Steu-
eramt –, Löwenstraße 11, 44122 Dortmund fol-
gende Schriftstücke zur Abholung bereit:  
 
Bescheide mit Datum vom 27.01.2026 und 
23.02.2026, Kassenzeichen 033 492 786 D. 
 
Diese Schriftstücke können in der vorgenann-
ten Dienststelle in der Zeit von Montag bis 
Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15:30 Uhr, 
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr 
und Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr in 
Empfang genommen werden. 
 
Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – 

LZG) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zur-
zeit geltenden Fassung, an dem Tage als zuge-
stellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.  
 
Durch die öffentliche Bekanntmachung kön-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können (§ 10 
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW). 
Dortmund, den 27.05.2026 
 
Für Andreas Müller *16.12.1988,  
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstraße 11–13, 44137 Dortmund, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
Gebührenbescheid vom 01.06.2026 für den 
Zeitraum des Aufenthaltes in der Einrichtung 
Schwanenwall 42, 44135 Dortmund. 
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8–12 Uhr, 13–15 Uhr und Freitag von 8– 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei     
Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 
Für Yoram Van Vliet,  
wohnhaft: B-2280 Grobbendonk, Guido Ge-
tellelaan 23, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
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Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 213, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BF 779 565 983.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Zygfryd Kuyzyk,  
wohnhaft: PL-55-120 Oborniki Slaskie, ul.Powia-
lowiego 7-3, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 21.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CA 779 556 690.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 

dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Valentin Balan,  
wohnhaft: RO-730960 Barlad, Strada Milos 8 
Barlad, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 07.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AM 717 157 679.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
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Für Hamze Ismail,  
wohnhaft: A-8650 Dorbin, Markstraße 65 Top 15, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 215, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 16.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AP 795 394 934.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Gorgi Antov,  
wohnhaft: NMK-8301 Diber, Eduard Kardel 13, 
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 206, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AB 561 409 781.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Mateusz Kamil Wiktor,  
wohnhaft: PL-33-100 Tarnow, Kolejowa 53, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 213, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 14.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi BF 717 161 153.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung   dieser   Benachrichti- 
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gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 
Für Dennis Jungholt,  
zuletzt wohnhaft: 44149 Dortmund, Wittener 
Straße 75a, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 215, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 19.01.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AP 715 964 399.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Adrianus Ossewaarde,  
wohnhaft: NL-4835 GT Breda, Jaqueline De 
Grezlaan 12, liegt beim Rechtsamt der Stadt 
Dortmund, Markt 6–8, Zimmer 207, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 02.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CZ 561 412 855.  
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026  
 
Für Eduart Hyskaj,  
wohnhaft: AL-9401 Vlora, Ali Ademi 58, liegt 
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6–
8, Zimmer 212, folgendes Schriftstück zur Abho-
lung bereit:  
 
Bescheid vom 08.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi AK 779 561 058.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
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vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 
Für Issa Murad,  
wohnhaft: NL-6214 SL Maastricht, Ruttensingel 
59, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, 
Markt 6–8, Zimmer 208, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  
 
Bescheid vom 07.04.2026,  
Aktenzeichen 30/Owi CC 779 590 708.  
 
Dieser Bescheid kann in der vorgenannten 
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit 
von 8–12 Uhr und 13–15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8–12 Uhr und 13–17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.  
 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen können.  
 
Das Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein–West-
falen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit 
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht 
abgeholt worden ist.  
Dortmund, 01.06.2026 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 


	Bescheid über die in Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung für das Kind Savash Byuelen Redzheb geb. am 24.01.2017.

